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Stadtverwaltung Eisenach Eisenach, 05.07.2005
Oberbürgermeister

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur 13. Sitzung des Stadtrates der Stadt Eisenach am Mittwoch,
dem 13. Juli 2005, um 18.00 Uhr, im Saal 13, EG, Verwaltungsgebäude, Markt 22
(Ein- und Ausgang über Badergasse), mit folgender ergänzter Tagesordnung ein:

I. Öffentlicher Teil

1) Eröffnung und Begrüßung
2) Einwohnerfragestunde
3) Genehmigung der Niederschrift über die 12. Sitzung am 24. Juni 2005 – öffentlicher Teil
4) Mitteilungen des Oberbürgermeisters
5) Wahl der von der Stadt Eisenach zu entsendenden Mitglieder in die Regionale Planungs-

gemeinschaft Südwestthüringen – Änderung auf Antrag der PDS-Stadtratsfraktion
6) Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH

1. Nachtragsvereinbarung zum Konsortialvertrag
2. Änderung des Gesellschaftsvertrages

7) Erhebung von Fischereipacht bei Verpachtung von kommunalen Teichen
8) Verwendung der Schulsanierungspauschale

hier: Beschlussfassung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben
(Die Beschlussvorlage wird schnellstmöglich nachgereicht!)

9) Anfragen

Die Einladung zum Tagesordnungspunkt 8 erfolgt gemäß § 35 Abs. 2 ThürKO wegen
Dringlichkeit unter Verkürzung der Ladungsfrist.

Schneider
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

02 41 42 00 03

Betreff

Jährliche Ausgabe kostenloser Benutzungsausweise für alle Zweitklässler für die Stadtbibliothek
Eisenach
Hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss

(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 35200.11500
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0047/2004 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Kostenlose Bibliotheksausweise für Zweitklässler Seite: 3
AZ:

I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Ausschuss für Bildung, Schule und Sport empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Jährlich erhalten alle Kinder der 2. Klasse in Eisenacher Schulen einen auf ein Jahr befristeten
kostenlosen Leseausweis für die Stadtbibliothek Eisenach, nachdem sie an einer
Einführungsveranstaltung im Klassenverband zur Nutzung der Bibliothek und deren Möglichkeiten
teilgenommen haben.

II. Begründung

Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat in seiner Sitzung am 01. Oktober 2004 erstmals den Beschluss
(Beschluss-Nr. 0047/2004) gefasst, dass alle Zweitklässler in Eisenach einen kostenlosen Jahresausweis
zur Bibliotheksbenutzung erhalten. Diese Initiative, das Lesen zu fördern und die Kinder frühzeitig an
das Lesen sowie die Nutzung der vielfältigen Medienarten zu Lern- und Freizeitzwecken in der
Bibliothek heranzuführen, ist auf sehr gute Resonanz gestoßen. Bis Mitte Mai haben 14 Schulklassen aus
7 Eisenacher Schulen an den entsprechenden Einführungsveranstaltungen teilgenommen; insgesamt 200
Kinder erhielten im Anschluss an diese Bibliothekseinführungen einen kostenlosen Benutzerausweis für
die Dauer von einem Jahr.
Um diese hervorragende Aktion zur Förderung von Leselust und Medienkompetenz dauerhaft zu
etablieren und damit jährlich allen Zweitklässlern den Einstieg in die Mediennutzung und den Zugang zu
ihrer Stadtbibliothek zu erleichtern, sollte der o.g. Beschluss gefasst werden. Die Leseförderung bei
Kindern erhält damit einen wichtigen Impuls und die Stadtbibliothek gewinnt perspektivisch neue
Benutzer.

Oberbürgermeister
G. Schneider

hauptamtliche Beigeordnete
U. Lieske

Verteiler
alle Stadtratsmitglieder
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Ute Lieske Reinhard Lorenz Dr. Annette Brunner

 (Tel.:73 49 - 676)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine

 Bedenken
Bedenken

Anmerkungen
Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

II 41 41 00 05

Betreff

Neuwahl des Vorsitzenden des Kulturbeirates

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss

(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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Sachstand:

In der nichtöffentlichen Arbeitsberatung des Kulturbeirates am 27.06.2005 wurde Herr Hans-Peter Burkhardt
einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Kulturbeirates gewählt.
Die Neubesetzung des Vorsitzes des Kulturbeirates war durch den Rücktritt des Herrn Schlecht geboten.

Schneider         Lieske
Oberbürgermeister Dezernentin für Soziales, Kultur, Sport,

Jugend und Schulen
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Lieske Lorenz Daut (Tel.:670 419)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine

 Bedenken
Bedenken

Anmerkungen
Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10 32

Betreff

Wahl der von der Stadt Eisenach zu entsendenden Mitglieder in die Regionale
Planungsgemeinschaft Südwestthüringen – Änderung auf Antrag der PDS-Stadt-ratsfraktion

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss

(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen
Ausschuss für Bildung, Schule, und
Sport

Rechnungsprüfungsausschuss

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 02000.66100

00000.40100

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Stadtrat der Stadt Eisenach wählt:

1. Herrn/Frau ..............................................................

als Mitglied in der Regionalen Planungsgemeinschaft Südwestthüringen.

II. Begründung

Entsprechend Thüringer Landesplanungsgesetz (ThLPIG) in Verbindung mit der Satzung
der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) Südwestthüringen und der
Landesregionen-verordnung ist die Regionale Planungsgemeinschaft zu organisieren.

Die Zusammensetzung der Planungsversammlung der RPG Südwestthüringen ergibt sich aus
§ 4 ThLPIG und § 3 der Satzung der RPG.

Das Stadtratsmitglied Frau May wurde in der konstituierenden Sitzung des Stadtrates am
12. Juli 2004 auf Vorschlag der PDS-Stadtratsfraktion als Mitglied der Planungsversammlung der
Regionalen Planungsgemeinschaft Südwestthüringen gewählt.

Mit Schreiben vom 07.06.2005 teilte Frau May ihr Ausscheiden aus der Planungsversammlung mit. Das
Vorschlagsrecht steht der PDS-Stadtratsfraktion zu.

Von der PDS-Stadtratsfraktion wird als Kandidat Herr Thomas Bauer benannt.

Schneider
Oberbürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Strathmann Steffan (Tel.:Nr.: 670 150)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine

 Bedenken
Bedenken

Anmerkungen
Datum Unterschrift

61

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1/810701

Betreff

Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH
1. Nachtragsvereinbarung zum Konsortialvertrag
2. Änderung des Gesellschaftsvertrages

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss

(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0819/2004 Beschluss-Nr.: 0837/2004 Beschluss-Nr.: 0848/2004 Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuß empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

1. Der Nachtragsvereinbarung zum zur Gründung der Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH
geschlossenen Konsortialvertrag vom 17.12.1991 wird zugestimmt. Der als Anlage 1 beigefügte
Entwurf ist Bestandteil des Beschlusses.

2. Der Änderung des Gesellschaftsvertrages der Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH wird
zugestimmt. Der als Anlage 2 beigefügte Entwurf ist Bestandteil des Beschlusses.

II. Begründung

Der Stadtrat hat in seinen Sitzungen am 30.04.2004 (TOP 9 ö.T. / Beschluß-Nr. 0819/2004) und am
26.05.2004 (TOP 4 ö.T. / Beschluß-Nr. 0837/2004) u.a. die Übertragung der Anteile (51 %) an der
Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH (EVB) auf die Sportbad Eisenach GmbH (SEG) beschlossen.

Mit dem ebenfalls durch den Stadtrat beschlossenen und am 30.08.2004 notariell beurkundeten
Ausgliederungs- und Übertragungsvertrag (Beschluß-Nr. 0837/2004) wurden der Betrieb gewerblicher
Art Sportstätten (Bäderbetrieb) und die Anteile der Stadt an der EVB auf die SEG übertragen. Diese ist
damit an die Stelle der Stadt als Mehrheitsgesellschafter der EVB getreten

Weiterhin wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 26.05.2004 (TOP 3 n.ö.T.) dem Abschluß eines
Gewinnabführungsvertrages zum Zwecke der Schaffung einer steuerlichen Organschaft zwischen SEG
und EVB  beschlossen (Beschluß Nr. 0848/2004). Der Gewinn-abführungsvertrag wurde bisher nicht im
Handelsregister eingetragen. Dies muß bis spätestens zum 30.09.2005 erfolgen, damit die steuerliche
Organschaft für das Geschäftsjahr 2004 / 2005 der EVB ihre Wirkung entfalten kann.

Der Übertragung der städtischen Anteile an der EVB und dem Abschluß des Gewinnab-
führungsvertrages haben die außenstehenden Gesellschafter der EVB, die TEAG und die EWT,
grundsätzlich zugestimmt. Allerdings wurden nach Beschlußfassung durch den Stadtrat von den
außenstehenden Gesellschaftern Sicherheiten für die garantierten Ausgleichszahlungen gefordert.

Aus diesem Grunde wurden seither Gespräche mit den außenstehenden Gesellschaftern zur Findung
einer für alle Beteiligten tragbaren Lösung geführt.

Die Lösung der Problematik soll nunmehr durch den Abschluß einer notariell beurkundeten
Nachtragsvereinbarung zum Konsortialvertrag aus dem Jahre 1991 gefunden werden. Mit dieser soll
vereinbart werden, dass

• die an die außenstehenden Gesellschaftern der EVB im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages zu
leistenden festen Ausgleichszahlungen abgesichert werden,

• für den Fall der Insolvenz der SEG die Anteile an der EVB an die Stadt zurückübertragen werden,

• die SEG dem im Jahre 1991 zur Gründung der EVB geschlossenen Konsortialvertrag beitritt, da die
SEG die Anteile an der EVB nunmehr hält,

• die Stadt sich verpflichtet, eine evtl. Abtretung, Verpfändung, Übertragung oder Belastung mit einem
Nießbrauch der Anteile an der SEG (100 %) zunächst den außenstehenden Gesellschaftern der EVB
anzubieten bzw. keine Übertragung eines Geschäftsanteiles von mehr als 50 % an der SEG
vorzunehmen. Mit dieser Regelung soll der mittelbare Eintritt von fremden Dritten in die EVB
unterbunden werden. Diese Regelung entspricht der grundsätzlichen Regelung im Konsortialvertrag
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und im Gesellschaftsvertrag der EVB wonach den Gesellschaftern der EVB eine gegenseitiges
Vorerwerbsrecht bei einer beabsichtigten Anteilsabgaben eingeräumt ist. Dieses Vorerwerbsrecht
wurde durch die Stadt bereits im Rahmen der Übernahme der BELKAW-Anteile (13,5  %) genutzt.

Parallel zur Nachtragsvereinbarung ist die Anpassung des Gesellschaftsvertrages an die Regelungen der
Vereinbarung erforderlich.

Im übrigen wird auf die anliegend beigefügten Unterlagen verwiesen.

Schneider
Oberbürgermeister

Anlagen
• Entwurf der notariellen Nachtragsvereinbarung zum Konsortialvertrag
• Synopse des Gesellschaftsvertrages und Schiedsvereinbarung zum Gesellschaftsvertrag
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Hartmann Hartmann (Tel.:200)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine

 Bedenken
Bedenken

Anmerkungen
Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.5-1814-FP

Betreff

Erhebung von Fischereipacht bei Verpachtung von kommunalen Teichen

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss

(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 88000.14000
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt-und Finanzausschuss empfiehlt:

Der  Stadtrat beschließt:

1. Die Stadt Eisenach erhebt bei der Verpachtung von kommunalen Teichen nachfolgende jährliche
Pachtzinsen:

Teichgrößen Größenzuschlag              Pachtzins in EURO
Grundbetrag + Zuschlag = Endbetrag

* bis 5.000 m² 25,00                                     25,00
* von   5.001 bis 10.000 m² je   1.000 m² um 5,00 € 25,00  + max. 25,00  = max. 50,00
* von 10.001 bis 20.000 m² je   2.500 m² um 5,00 € 50,00  + max. 20,00  = max. 70,00
* von 20.001 bis 35.000 m² je   5.000 m² um 5,00 € 70,00  + max. 15,00  = max. 85,00
* von 35.001 bis 55.000 m² je 10.000 m² um 5,00 € 85,00  + max. 10,00  = max. 95,00

2. Bei gewerblicher Bewirtschaftung der Teiche werden die unter 1. aufgeführten Endbeträge
(Pachtzinsen) um 100 % erhöht.

3. Sollte sich auf Grund von gesetzlichen Bestimmungen für die Verpachtung von Fischerei-rechten eine
Besteuerung für den Verpächter ergeben, hat der Pächter die dann gültige gesetzliche Umsatzsteuer
des Pachterlöses zu zahlen.

4. Der Pächter hat die zur Teichanlage zugehörigen Nebenflächen unentgeltlich zu pflegen und zu
unterhalten.

5. Die jeweilige Pachtzeit wird auf 12 Jahre festgesetzt.
Nach Ablauf der regulären Pachtzeit steht dem Pächter ein Vorpachtrecht zu.

6. Die Stadt Eisenach kann vom Pächter eine Sicherheitsleistung in Höhe einer Jahrespacht verlangen.

II. Begründung

Auf den Gemarkungsgebieten der Stadt Eisenach und der Ortsteile befinden sich eine Vielzahl von
Teichanlagen in städtischem Eigentum bzw. in Verfügungsberechtigung der Stadt.
Es handelt sich dabei um Teiche mit Größenordnungen von ca. 120 m² (Kemenatenteich Park Neuenhof)
bis zu ca. 55.000 m² (Siebenbornteich).

Anlass zur Pachtzinsneufestsetzung sind unterschiedliche Pachtzinsbeträge, bedingt durch Verträge der
eingemeindeten Ortsteile aber auch innerhalb der Kernstadt.
Zur generellen Angleichung und auf Grund von anstehenden Neuverpachtungen bzw. Pachtverlängerungen
ist es Ziel, unter Beachtung der Größenverhältnisse, einen gleichwertigen Pachtzins im Stadtgebiet
Eisenach zu erheben.
Die Verpachtung selbst erfolgte bisher nur an Angelvereine, was ebenfalls bei der Pachtzins-festlegung zu
berücksichtigen ist.
Bezüglich der Teichgrößen werden fünf Stufen

* bis 5.000 m²
* von   5.001 bis 10.000 m²
* von 10.001 bis 20.000 m²
* von 20.001 bis 35.000 m²
* von 35.001 bis 55.000 m²
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gebildet, die einem degressiven Pachtzinsanstieg unter Beachtung des Größenzuschlages
bewirken.
Der Pachtzins selbst setzt sich dann aus dem größenabhängigen Grundbetrag und dem Zu-schlag
zusammen.
Bei einer Verpachtung für eine gewerbliche Teichnutzung werden die ermittelten
Pachtzins-beträge verdoppelt zum Ansatz gebracht.

Grundlage der abzuschließenden Pachtverträge bildet das Thüringer Fischereigesetz vom 26.02.2004
sowie die Thüringer Fischereiordnung mit der 1. Änderung vom 13.05.2004.
Die Pachtzeit entspricht der Mindestpachtzeit für Fischereipachtverträge nach § 13 Fischereigesetz und
beträgt zwölf Jahre.

Oberbürgermeister                                                    Bürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Nielsen, Bürgermeister Menge, Amtsleiterin Stegmann, Abteilungsleiter

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine

 Bedenken
Bedenken

Anmerkungen
Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65 23 00

Betreff

Verwendung der Schulsanierungspauschale
hier: Beschlussfassung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss

(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 20010.36100
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : siehe Begründung

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:
Die Verwendung der Investitionspauschale für Schulen entsprechend dem Beschluß des Ausschußes für
Bildung, Schule und Sport vom 04.07.2005, als überplanmäßige Ausgabe in den Haushaltsstellen
21100.94003  3.Grundschule – Georgenschule, 11.000,00€  ; 21100.94004  4. Grundschule –
Jakobschule, 55.000,00€ ; 21100.94007  8.Grundschule – Mosewaldschule, 100.000,00€ ; 22500.94002
4. Regelschule, 17.000,00€ ; 23000.94003 Elisabeth – Gymnasium, 51.900,00€ ;
Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 27000.94001 Sanierungsmaßnahmen
Förderschule – in gleicher Höhe.

II. Begründung

Mit dem Bescheid des Thüringer Ministeriums für Bau- und Verkehr vom 13.05.05 erhielt die kreisfreie
Stadt Eisenach eine Zuweisung in Höhe von 358.381,85 € als Investitionspauschale für Schulen bewilligt.

Ausgabeseitig wurden diese Mittel vollständig in die  HH-Stelle der Förderschule eingestellt, mit dem
Hinweis, einer detaillierten Aufteilung auf andere Schulen im Laufe dieses Haushaltsjahres.

Die Verwendung der Investitionspauschale für Schulen soll entsprechend dem Beschluß des Ausschußes
für Bildung, Schule und Sport vom 04.07.2005 wie nachfolgend dargestellt Verwendung finden.

Realisierung von Auflagen aus der Gefahrenverhütungsschau:

Elisabeth – Gymnasium,  HHSt: 23000.94003;
Einbau von Rauchschutztüren und RWA

4. Regelschule, HHSt: 22500.94002;
Einbau von Rauchschutztüren

Zeitlich an Fördermaßnahmen gebundene Vorhaben:

3. Grundschule – Georgenschule, HHSt: 21100.94003;
Eigenanteil für Fassade im Rahmen der Städtebausanierung 

4. Grundschule – Jakobschule, HHSt: 21100.94004;
Vorbereitung der Sanierung

Dringend erforderliche Maßnahmen gemäß Schulnetzplan:

8.Grundschule – Mosewaldschule , HHSt: 21100.94007;
Flachdachsanierung

Zur Sanierung des Flachdaches an der Förderschule sind 100.000,00€ eingeplant.
Für die noch verbleibende Restsumme in Höhe von 23.481,85 € wird durch den Ausschuß für Bildung,
Schule und Sport im September 2005 über die weitere Verwendung entschieden.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe in den v.g. Haushaltsstellen erfolgt durch Minderausgaben
bei der Haushaltsstelle 27000.94001 Sanierungsmaßnahmen Förderschule. Ausgabeseitig wurden die
Mittel aus der Investitionspauschale für Schulen vollständig in die v. g. HH-Stelle eingestellt, mit der
Anmerkung im Haushaltsplan 2005, daß eine detaillierte Aufteilung auf andere Schulen im Laufe dieses
Haushaltsjahres erfolgt.
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Die Zuständigkeit des Stadtrates ergibt sich aus § 7, Pkt. 1, Buchst. a der Haushaltssatzung der Stadt
Eisenach.

Dem Stadtrat wird vorgeschlagen, die über planmäßigen Ausgaben in den o. g. Haushaltstellen zu
beschließen.

Schneider                                                             Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister



Stand: 19.07.05



Stand: 19.07.05

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Nielsen Bürgermeister Menge Amtsleiterin Stegmann (Tel.:541)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine

 Bedenken
Bedenken

Anmerkungen
Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift


